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Aufmacher

Compliance-Kultur wirksam prüfen, messen und bewerten
In vielen deutschen Unternehmen ist Compliance noch „das fünfte Rad am 
Wagen“. Dabei sei eine gut verankerte Compliance-Kultur Dreh- und Angel-
punkt zur Vermeidung von Organhaftung, sagte Jörg Bielefeld zu Beginn des 
Roundtables Compliance-Kultur am 22. Oktober 2019. 

10

Interdisziplinärer Blick auf Compliance- 
Kultur 
Warum kulturelle Aspekte einen entscheidenden 
Einfluss haben auf die Erreichung der Organisa-
tionsziele – sei es zur Vermeidung von Haftungs- 
und Reputationszielen als auch für die Gestaltung 
der Zukunft, den geschäftlichen Erfolg und die 
Wirksamkeit der Organisation in der Gesellschaft 
– beschreibt Jörg Bielefeld.

EuGH zu Suchmaschinen: Keine weltweite 
Auslistungspflicht 
Betroffene Personen können gegenüber Suchma-
schinenbetreibern einen Anspruch haben, dass ihre 
personenbezogenen Daten der Öffentlichkeit nicht 
durch Einbeziehung in Ergebnislisten zur Verfü-
gung gestellt werden.

7 Wettbewerbsrecht soll fit für Digitali-
sierung werden

Krisenkommunikation in der 
Ernährungswirtschaft

Als Unternehmen Krisen frühzeitig erkennen und 
kommunikativ meistern

Frankfurt am Main | Mittwoch, 22. Januar 2020
Hier anmelden und Teilnahme sichern!
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Compliance-Kultur wirksam prüfen, 
messen und bewerten
In vielen deutschen Unternehmen ist Compliance noch „das fünfte Rad am 
Wagen“. Dabei sei eine gut verankerte Compliance-Kultur Dreh- und  
Angelpunkt zur Vermeidung von Organhaftung, sagte Jörg Bielefeld zu  
Beginn des Roundtables Compliance-Kultur am 22. Oktober 2019.  
Zusammen mit der Change-Managerin Stefanie Neubeck, dem Psychologen 
und Restrukturierungsexperten Bernhard Kressin sowie dem Betrugs- 
ermittler und Compliance-Spezialisten Peter Zawilla stellte Bielefeld in den 
Räumlichkeiten der BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH in 
Frankfurt a. M. einen innovativen, interdisziplinären und praxisorientierten 
Ansatz vor zur Vermeidung von (Organ-)Haftung und Compliance-Risiken 
durch eine wirksame Risiko- und Compliance-Kultur.

Jörg Bielefeld, 
Peter Zawilla, 
Bernhard Kressin 
und Stefanie 
Neubeck (v.l.n.r.) 
stellten den neuen 
Compliance- 
Kultur-Ansatz beim 
Roundtable vor.
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Die Ermittlungen im Abgasbereich und der 
Umgang damit sind für Bielefeld eine wahre 

Fundgrube an Negativbeispielen, wie deutsche 
Unternehmen mit Compliance umgehen: „Ein 
Aufsichtsratsmitglied wird gefragt, ob er sich je-
mals mit Compliance befasst habe und antwortet 
sinngemäß: Nein, ich bin Techniker, sowas macht 
bei uns die Rechtsabteilung“, zitiert er Investiga-
tivjournalisten. „Diese Einstellung kann einem 
Unternehmen sehr teuer zu stehen kommen“, 
warnt Bielefeld. Die Folgen seien ein enormer Re-
putationsverlust sowie Sanktionen, die aus dem 
Ordnungswidrigkeitenrecht resultieren und die 
mit dem Entwurf des Verbandssanktionengeset-
zes noch steigen. „Lesen Sie diesen Entwurf mal 
an Halloween, da passt er hin“, scherzte Bielefeld. 
Dass sich Aufsichtsräte und Vorstände in Zukunft 
der Strafe noch entziehen könnten, sei unvorstell-
bar. Doch diesem Risiko müsse ein Unternehmen 
nicht schutzlos ausgeliefert sein: „Compliance- und 
Risikokultur sind nicht nur beeinflussbar, sondern 
auch prüfbar und daher messbar. Wir können daher 
jetzt schon mit der Arbeit beginnen, die uns gegen 
Sanktionen aus dem Gesetzesentwurf schützt.“

Kressin lenkte den Blick über die rein juristische 
Betrachtung hin zu den Kunden der deutschen 
Unternehmen: „Der Umgang mit Werten ist ent-
scheidend dafür, wie attraktiv Ihr Unternehmen für 

Ihre Kunden ist. Die kaufkraftstärkste Generation 
Z ist werteorientiert. Sie setzt sich auseinander 
mit Fragen des Klimas und der Ethik. Nur wer das 
Vertrauen dieser Generation hat, wird auch Ge-
schäft machen.“ Voraussetzung sei eine wirksame 
Risiko- und Compliance-Kultur, die wiederum Be-
standteil der Organisationskultur sei.

Die Wirksamkeitsanalyse und -bewertung dieser 
drei Kulturen erläuterte Zawilla als ersten Schritt 
des ganzheitlichen Ansatzes, den die vier Com-
pliance-Experten vorstellten: „Es geht zunächst 
um eine Bestandsaufnahme und Reifegradbewer-
tung.“ Dem folge im zweiten Schritt eine maßge-
schneiderte Zielfindung, die sich ausgehend vom 
bestehenden Delta auf die notwendigen Maßnah-
men fokussieren müsse. Als dritter Schritt werden 
Umsetzungsprojekte definiert – inklusive Roll-Out 
in Kommunikation und weiteren Maßnahmen wie 
Events und Schulungen. 

Neubeck beschrieb das Reifegradmodell des 
Ansatzes, das fünf Kulturdimensionen in den Blick 
nimmt: 
1. Das Geschäftsmodell, das auch gleichzeitig 
das Bild skizziere, das die Geschäftsführung von 
der Zukunft des Unternehmens habe. 
2. Die Strukturen des Unternehmens, die aufzei-
gen, ob die Rollen klar verteilt und die Hierarchie-
ebenen geklärt sind. 

3. Das Leadership, das Auskunft gibt über den 
„Tone from the Top“ und die Fähigkeit, Konse-
quenzen durchzusetzen, aber auch zu entschei-
den, zu begeistern und zu motivieren. 
4. Das Selbstverständnis, die Haltung und 
Ethik der Organisation – hierzu gehöre außer 
ethisch-moralischen Werten auch eine Fehlerkultur. 
5. Die Transformationsfähigkeit und damit die 
Frage nach der Fähigkeit, eigenes Verhalten zu re-
flektieren, mit anderen in Verbindung zu bringen 
und aus eigener Kraft zu verändern. 

Neubeck wies darauf hin, dass sich die An-
sprüche, die viele Unternehmen in diversen Do-
kumenten schriftlich fixieren, häufig stark davon 
unterscheiden, was tatsächlich gelebt und gefühlt 
werde. „Damit wird aber in den nächsten Jahren 
kein CEO mehr durchkommen“, warnte sie und 
gab gleichzeitig Hoffnung: „Ein Mindchange einer 
starken Führungspersönlichkeit kann dazu führen, 
dass alle mitziehen und das Ruder schnell rum-
reißen.“ 

Die vier Compliance-Experten beschränken sich 
dementsprechend nicht darauf, unternehmensin-
terne Regelwerke und Compliance-Vorschriften zu 
durchforsten. Zawilla beschrieb die Messung nach 
dem innovativen Ansatz, demnach
– erfolge eine quantitative Ersteinschätzung 
über eine Fragebogen-Erhebung (Mitarbeiterbe-
fragung),
– werden qualitative systemische Interviews 
durchgeführt und 
– wird das vorhandene schriftlich fixierte Regel-
werk erhoben und einer grundsätzlichen Einschät-
zung unterzogen.

„Fragen Sie einmal Ihren Vorstand, wie er kon-
kret die Compliance-Kultur vorlebt. Die Antwort 
wird einiges aussagen“, gab Zawilla als Bei-
spiel. Aufschlussreich könne auch die Frage an 
die Mitarbeiter sein, ob das Unternehmen eine 
Whistleblowing-Hotline hat und inwieweit diese 
unternehmensintern auch bekannt gemacht wor-
den ist. Tatsächlich gebe es diese Einrichtung in 
vielen Unternehmen, aber es wird – vielleicht auch 
mit Absicht – nicht immer offensiv kommuniziert.  
Bielefeld ergänzte: „Auch die Behörden schlafen 
an dieser Stelle nicht. Die werten ebenfalls die 
Compliance-Papiere aus und befragen im An-
schluss gezielt die Mitarbeiter.“

Wichtig sei andererseits auch, dass keine 
„Überregulierung“ im Unternehmen stattfinde. 
Auch diesen Aspekt bewerte das Reifegradmo-
dell des neuen Compliance-Kultur-Ansatzes, denn 
Überregulierung lasse das Risiko von Compliance- 
Verstößen wieder steigen. Wenn einzelne Bewer-
tungsdimensionen des Reifegradmodells über 
dem besten Bewertungsergebnis liegen, dann sei 
das kein Anlass zur Freude, sondern die Aufforde-
rung, gegenzusteuern. „Wenn Sie einen Antrag 
ausfüllen müssen, um eine Tasse Kaffee von Ihrem 
Geschäftspartner anzunehmen, dann macht Com-
pliance nicht nur keinen Spaß, sondern dann ist sie 
auch nicht mehr erklärbar“, so Bielefeld.

Christina Kahlen-Pappas



3Compliance News 
Dezember 2019/Januar 2020

Compliance managen
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Kai-Hendrik Friese prägte den Bereich 
Compliance zwei Jahrzehnte 

Olaf Schneider geht nach erfolgreichem Monitorship

Seit Ende Oktober ist Olaf Schneider (48) nicht 
mehr General Counsel und Chief Compliance  
Officer bei Bilfinger. Mit Schneiders Weggang hat 
Bilfinger die Bereiche Recht und Compliance in 
zwei Verantwortlichkeiten aufgeteilt: Neuer Com-
pliance-Chef ist Christoph Harler (40), der bereits 
seit Anfang 2018 Teil der Compliance-Abteilung 
von Bilfinger ist. Leiter Recht und damit General  
Counsel ist Dr. Daniel Häußermann (45), der die 
Position bereits seit Oktober kommissarisch in-
nehatte. Zuvor war er CEO der ehemaligen Bil- 
finger-Immobiliensparte Apleona GVA. Harler und 
Häußermann berichten beide an CEO Tom Blades. 

Schneiders Engagement war geprägt von der er-
folgreichen Begleitung der Transformation von Bil- 
finger und der vom amerikanischen Justizministe-

rium angeordneten Aufsicht durch den Schweizer 
Anwalt Mark Livschitz. Anfang Dezember 2018 
endete die Überwachung des Monitors mit der 
Erklärung, dass Bilfinger nun über ein effektives  
Compliance-System zur Abwehr von Korruptions- 
und anderen Gesetzesverstößen verfüge. Der 

sönlicher Referent des Vorstandsvorsitzenden und 
danach für den Vorstandsstab und für das Beteili-
gungsmanagement zuständig.

Vorstandsvorsitzende Tom Blades bedauert die 
Vertragsauflösung, die auf Schneiders Wunsch im 
besten gegenseitigen Einvernehmen erfolgt sei. 
Neue berufliche Pläne hat Schneider noch nicht. Er 
möchte nach der intensiven Zeit bei Bilfinger jetzt 
erst einmal Zeit in seine Familie investieren.

Kai-Hendrik Friese gibt 
nach 26 Jahren bei der 
DZ Bank den Stab an  
Dr. Michael Lange weiter. 
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Olaf Schneiders „Mission“ 
bei Bilfinger ist mit dem 
Ende der Überwachung 
durch den Monitor Livschitz 
erfüllt.
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Kai-Hendrik Friese (58) ist Ende November 
2019 aus dem aktiven Dienst ausgeschieden 
und hat die Leitung des Bereichs Compliance der  
DZ BANK an Dr. Michael Lange (48) weiter-
gegeben. In seinen mehr als 26 Jahren in der  
DZ BANK hat Friese seit 1999 das Thema  
Compliance in der Bank begleitet, einschließlich 
der Geldwäsche- und Betrugsprävention und der 
Steuerungsfunktion für die DZ BANK Gruppe. Sein 
Nachfolger kommt von der Nord/LB, wo er seit 
2015 die Leitung Compliance/Konzernsicherheit 
verantwortete. Zuvor war Lange, der bereits seit 
2003 bei der Nord/LB war, unter anderem per-

https://www.esv.info/homepage.html
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Veranstalter: In Zusammenarbeit mit:

Name/Vorname Kanzlei/Firma ❏ Ich nehme am Vorabendempfang teil

Straße PLZ/Ort

Abo-/Kundennummer Telefon

E-Mail Datum/Unterschrift

Veranstalter: 

Veranstaltungsort 
Deutscher Fachverlag GmbH 
Mainzer Landstraße 251 
60326 Frankfurt/Main 

Kontakt 
Torsten Kutschke 
Deutscher Fachverlag GmbH · Mainzer Landstraße 251 · 60326 Frankfurt/Main 
Telefon: 069/75951151 · E-Mail: torsten.kutschke@dfv.de

Anmeldeschluss 
Eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen,  
Anmeldeschluss ist der 7. Mai 2020. 

Stornierung 
Die Anmeldung ist übertragbar. Bei Stornierung bis zum 29. April 2020 
(Eingangsdatum) wird eine Bearbeitungs gebühr von 50,00 Euro zzgl. MwSt 
erhoben. Danach ist die volle Teilnahmegebühr zu entrichten. 

Teilnahmegebühr 
299,00 EUR EUR (zzgl. MwSt) für Abonnenten der EWS/RIW/BB 
369,00 EUR (zzgl. MwSt) Normalpreis 
Die Teilnahmegebühr bitten wir nach Erhalt der Rechnung zu überweisen. 

Rabatte  
So sparen Sie intelligent:  
Frühbucherrabatt 5 % bis Buchung zum 5. Februar 2020.  
Mehrbucherrabatt 5 % bei Anmeldung von 3 oder mehr Teilnehmern einer  
Kanzlei/einer Institution/einer Behörde/einer Kammer ab dem 3. Teilnehmer 
(unabhängig vom Frühbucherrabatt). 

Vorabendempfang am 13. Mai 2020  

zurück per Fax: 069 7595-1150

Weitere Informationen zum Programm finden Sie unter www.wkgt-praxisdialog.de

Tax goes  
Future 2.0
Wie Steuern die Welt verändern

7. Praxis-Dialog Internationales Steuerrecht

Digitalsteuer | Neues Außensteuergesetz | Grenzüber schrei tende 
Umsatzsteuer | Anzeigepflichten für Steuergestaltungen
Der Steuerwettbewerb der Länder eskaliert, China und die USA belegen sich gegenseitig mit Strafzöllen, die EU setzt Steuerzahlungen 
gegen Apple fest. Das Ziel ist klar: Die Staaten machen mobil, um ihren Anteil am Steueraufkommen zu sichern. Was das für Ihre 
Unternehmen bedeutet, erfahren Sie in diesem exklusiven Austausch-Forum mit hochkarätigen Referenten und Steuer-Praktikern.

Keynote-Speaker: Prof. Dr. Klaus-Dieter Drüen
Inhaber des Lehrstuhls für Deutsches, Europäisches und Internationales Steuerrecht und Öffentliches Recht an der LMU München  
und Richter am Finanzgericht Düsseldorf

Save the Date!13. und 14. Mai 2020, Deutscher 

Fachverlag, Frankfurt am Main

https://veranstaltungen.ruw.de/veranstaltungen/steuerrecht/7-praxis-dialog-internationales-steuerrecht
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EuGH zu Suchmaschinen:  
Keine weltweite Auslistungspflicht 
Betroffene Personen können gegenüber Suchmaschinenbetreibern einen 
Anspruch haben, dass ihre personenbezogenen Daten der Öffentlichkeit 
nicht durch Einbeziehung in Ergebnislisten zur Verfügung gestellt werden. 
Liegen die Anspruchsvoraussetzungen vor, sind Suchmaschinenbetreiber 
verpflichtet, Links zu Websites Dritter aus Ergebnislisten zu entfernen. 
Ungeklärt war bislang die geografische Reichweite des sog. Anspruchs auf 
Auslistung. Der EuGH hat nunmehr klargestellt, dass Suchmaschinen- 
betreiber solche Auslistungen nicht in allen Versionen ihrer Suchmaschinen 
vorzunehmen haben.

Google-Suchmaschine: Eine der weltweit meistbesuchten Websites, in deren Ergebnislisten sich manch einer nicht wiederfinden will.
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Der Entscheidung des EuGH vom 24. Septem-
ber 2019 (Az. C-507/17) lag ein Rechtsstreit 
zwischen der Google LLC und der französischen 
Datenschutzaufsicht (Commission nationale de’in-
formatique et de libertés, CNIL) über ein von der 
CNIL verhängtes Bußgeld in Höhe von 100.000 
Euro zugrunde. Damit sanktionierte die CNIL die 
Weigerung von Google LLC, in Fällen, in denen das 
Unternehmen einem sog. Auslistungsantrag statt-
gibt, die Auslistung auf sämtliche Domains seiner 
Suchmaschine anzuwenden. Die französische  
Datenschutzaufsichtsbehörde verlangte, bei der 
Entfernung von Links zu Websites aus Ergeb-
nislisten alle Domainnamen-Erweiterungen der 
Suchmaschine zu berücksichtigen. Google LLC 
beschränkte sich darauf, die fraglichen Suchergeb-

nisse bzw. Links aufgrund von Suchvorgängen zu 
entfernen, bei denen Varianten ihrer Suchmaschine  
mit Domainnamen aus den EU-Mitgliedstaaten  
verwendet wurden. Im Laufe des Verfahrens schlug 
Google LLC zusätzlich ein „Geoblocking“ vor. Da-
mit würde bei einer Suche mit einer IP-Adresse, 
die dem Wohnsitzstaat der betroffenen Person 
zugeordnet ist, die Möglichkeit eines Zugriffs auf 
die von der Auslistung erfassten Links mit anderen 
Landesversionen der Suchmaschine unterbunden 
werden. Die französische Aufsicht hielt das Vorge-
hen von Google LLC auch mit dieser zusätzlichen 
Maßnahme für unzureichend und verhängte das 
Bußgeld, wogegen Google LLC gerichtlich vorging.

Im Vorlageverfahren wurde der EuGH zur Reich-
weite und Umsetzung des Rechts auf Auslistung 
befragt. Ausgangspunkt der Entscheidung ist das 
„Recht auf Auslistung“, wie es der EuGH im Jahr 
2014 unter Geltung der Richtlinie 95/46/EG herge-
leitet hat. Die Frage der geografischen Reichweite 
bei der Umsetzung eines Anspruchs auf Auslistung 
beantwortet der EuGH differenziert. Er folgt nicht 
der Ansicht der französischen Datenschutzauf-
sichtsbehörde, dass bei der Entfernung von Links 
zu Websites aus Ergebnislisten alle länderspe-
zifischen Top-Level-Domains der Suchmaschine 

berücksichtigt werden müssen. Der EuGH zieht 
dabei in Betracht, dass zahlreiche Drittstaaten 
kein Recht auf Auslistung oder nur ein ähnliches 
Recht in anderer Ausprägung kennen. Darüber hi-
naus kann eine Abwägung zwischen den Rechten 
der betroffenen Person (Achtung des Privatlebens 
und Schutz personenbezogener Daten) und den 
Rechten der Internetnutzer (Informationsfreiheit) 
weltweit sehr unterschiedlich ausfallen. Weiterhin 
ergibt sich aus der DSGVO nicht, dass der Gesetz-
geber dem Recht auf Auslistung eine Reichweite 
verleihen wollte, die über das Hoheitsgebiet der 
EU-Mitgliedstaaten hinausgeht. Etwas anderes gilt 
für eine Erstreckung der Auslistung auf die gesam-
te EU. Das gebieten Ziel und Zweck der DSGVO, 
ein gleichmäßiges und hohes Datenschutzniveau 
in der gesamten EU zu schaffen und die Hemmnis-
se für den Datenverkehr in der EU zu beseitigen. 
Dem würde eine grundsätzliche Begrenzung der 
Auslistung allein auf den EU-Mitgliedstaat der be-
troffenen Person nicht gerecht werden. Allerdings 
kann das Recht auf Auslistung im Einzelfall eine 
größere oder kleinere geografische Reichweite ha-
ben. Es ist kein uneingeschränktes Recht und ge-
währt keinen absoluten Anspruch, sondern muss 
unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips 
gegen tangierte Grundrechte Dritter, insbesonde-
re das Recht auf Information der Internetnutzer 
abgewogen werden. Das ist auch bei der Frage 
der geografischen Reichweite einer Auslistung 
zu beachten. Das öffentliche Interesse am Zu-
gang zu einer Information kann auch innerhalb 
der EU variieren, so dass die Abwägung mit den 
Rechten der betroffenen Person nicht zwingend 
für alle Mitgliedstaaten gleich ausfällt. Das gilt 
umso mehr, als es nach Art. 85 DSGVO Sache der 
Mitgliedstaaten ist, durch Rechtsvorschriften das 
Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten 
mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung und 
Informationsfreiheit in Einklang zu bringen.

Die DSGVO gewährt keinen Anspruch auf eine 
Auslistung, die sämtliche Links weltweit umfasst. 
Allerdings können Suchmaschinenbetreiber die 
Auslistung nicht auf den EU-Mitgliedstaat der be-
troffenen Person begrenzen. Vielmehr umfasst der 
Anspruch grundsätzlich alle Links mit den länder-
spezifischen Top-Level-Domains der EU-Mitglied-
staaten. Unter Verweis auf den Regelungsrahmen 
der DSGVO überlässt es der EuGH den Mitglied-
staaten, etwaige weitere Konkretisierungen vor-
zunehmen. Ob die Datenschutzaufsichtsbehörden 
hier Handlungsbedarf sehen und tätig werden, 
wird wohl auch davon abhängen, wie die Gerichte 
zukünftig über die geografische Reichweite inner-
halb der EU entscheiden.   Dr. Markus Lang
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Dr. Markus Lang ist Rechtsan-
walt mit einer Kanzlei in Düssel-
dorf mit Tätigkeitsschwerpunkt 
Datenschutz- und IT-Recht  
(www.datenschutzrecht- 
praxis.de). Er ist zertifizierter 
Datenschutzbeauftragter und 
Datenschutzauditor sowie Lehr-
beauftragter an der Hochschule 
Düsseldorf (Modul Compliance).

Einen ausführlichen Kommentar von 
Dr. Markus Lang zum EuGH-Urteil le-
sen Sie in der Dezember-Ausgabe des 
Compliance-Beraters. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=E73F4866F6179F32EEB7AB52E7EB7FE7?text=&docid=218105&pageIndex=0&doclang=DE&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1422511
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=152065&doclang=DE
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=152065&doclang=DE
https://online.ruw.de/suche/cb/
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Save the Date

Infos
Veranstaltungszeit:  16.00 – 20.00 Uhr
Veranstaltungsort: Taylor Wessing, Nextower
Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main
Anmeldung:  
E-Mail  philipp.blumenstein@dfv.de
Tel 069 7595-2772
Fax 069 7595-1150 

oder unter  http://veranstaltungen.ruw.de

RdF-Jahrestagung 2020
Aufsichtsrecht | Zivilrecht | Steuerrecht | Bilanzrecht

21. April 2020
Taylor Wessing
Frankfurt a. M.

Anmeldung 
Ja, ich nehme an der RdF-Jahrestagung am 21. April 2020 teil.

�  Ich bin Abonnent der RdF. Ich zahle € 299,–  
Meine Abonnement-Nr: 

� Ich zahle € 399,–

Firma

Name | Vorname* 

Position | Abteilung

Straße*

PLZ | Ort*

Telefon  (für Rückfragen)*

Mobil 

E-Mail  (zur Bestätigung)*

Datum | verbindliche Unterschrift* *Pfl ichtfelder

RdF-Anzeige_4_2020_Jahrestagung_Save the date.indd   1 19.11.19   13:59

https://veranstaltungen.ruw.de/
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Wettbewerbsrecht soll fit für Digitalisierung werden  
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie („BMWi“) hat den Referentenentwurf eines Zehnten Gesetzes 
zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (RefE) vorgelegt. Der Entwurf soll das GWB fit für 
die Herausforderungen der Digitalisierung machen und trägt den Beinamen „GWB-Digitalisierungsgesetz“. Das 
BMWi will damit vor allem die Markmacht großer Digitalkonzerne wie Google, Facebook und Amazon beschränken. 

„Super-Markt- 
beherrscher“:  
Der Gesetzgeber  
zielt auf Digital- 
konzerne wie  
Google, Facebook 
und Amazon.

©
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Zentraler Inhalt des RefE sind die ergänzten 
Missbrauchsvorschriften, die im Folgenden im 

Mittelpunkt stehen sollen. Weitere Änderungen 
betreffen die Fusionskontrolle (mit erhöhten Auf-
greifschwellen) und das Verfahrensrecht in Umset-
zung der sog. ECN+-Richtlinie. 

Im Bereich der Missbrauchsaufsicht sieht der 
neue § 19a GWB neue, weitreichende Eingriffs-
befugnisse für das Bundeskartellamt gegenüber 
„Unternehmen mit überragender marktüber-
greifender Bedeutung für den Wettbewerb“ vor 
(also „Super-Marktbeherrscher“). Der Gesetzge-
ber zielt damit auf Digitalkonzerne wie Google, 
Facebook und Amazon. Unternehmen, die nicht 
nur auf einzelnen Märkten marktbeherrschend 
sind, sondern insbesondere auf Grund von Netz-
werkeffekten, Zugang zu Daten, Ressourcen 
sowie strategischer Positionierung auch auf die 
Geschäftstätigkeit von Unternehmen auf ande-
ren Märkten Einfluss nehmen können (etwa als 
„Gatekeeper“), sollen zukünftig viel strengeren 
Normen unterliegen als „normale“ marktbeherr-
schende oder marktstarke Unternehmen, um u.a. 
Selbstverstärkungstendenzen ausreichend früh 
abmildern zu können. Der Gesetzgeber greift in-
soweit die verschiedenen Vorschläge von Exper-
tenkommissionen im In- und Ausland auf.

Wenn das Bundeskartellamt förmlich fest-
stellt, dass einem Unternehmen eine über-
ragende marktübergreifende Bedeutung für 
den Wettbewerb zukommt, hat es gegenüber 
diesem Unternehmen deutlich weitreichende-
re Eingriffsbefugnisse. So soll das Bundeskar-
tellamt „Super-Marktbeherrschern“ zukünftig 
unter anderem untersagen können, Daten, die 
sie im Rahmen ihrer Dienstleistungen erhalten, 
zurückzuhalten und dadurch ungerechtfertigte 
Abhängigkeiten zu schaffen. Auch soll für sie das 
Verbot der Selbstbevorzugung gelten. 

Die Beweislast dafür, dass die jeweils bean-
standeten Verhaltensweisen sachlich gerechtfer-
tigt sind, sollen die „Super-Marktbeherrscher“ 

tragen. Das Bundeskartellamt muss folglich die 
Unbilligkeit einer Maßnahme anders als bei §§ 
19, 20 GWB nicht positiv ermitteln und darle-
gen. Dies dürfte es dem Bundeskartellamt deut-
lich erleichtern, bestimmte Verhaltensweisen 
der relevanten Digitalkonzerne anzugreifen. 
So hat die Einführung einer entsprechenden 
Regelung zur Beweislastumkehr im Rahmen 
der Missbrauchsvorschriften in der Energie-
wirtschaft in § 29 GWB im Jahr 2007 zu einer 
deutlich verschärften Preismissbrauchsaufsicht 
gegenüber den Energieversorgungsunterneh-
men geführt.

Flankiert werden die neuen Regeln durch 
erweiterte Interventionsbefugnisse des Bundes-
kartellamtes. Insbesondere sollen einstweilige 
Maßnahmen ein schnelleres Einschreiten des 
Bundeskartellamtes ermöglichen. Sie sollen 
künftig schon dann möglich sein, wenn eine Zu-
widerhandlung (nur) überwiegend wahrschein-
lich erscheint und zum Schutz des Wettbewerbs 
oder auf Grund der Betroffenheit eines anderen 
Unternehmens ein frühes Einschreiten geboten 
ist. Insbesondere in Fällen des Behinderungs-
missbrauchs soll dadurch erreicht werden, dass 
Wettbewerber während der laufenden Ermitt-
lungen nicht aus dem Markt gedrängt werden. 
Wie sich an den jüngsten Missbrauchsverfahren 
der Europäischen Kommission im Digitalbereich 
zeigt, ist dem Markt und dem Wettbewerb nicht 
mit am Ende langwieriger Verfahren verhängten 
hohen Bußgeldern geholfen, wenn im Laufe 
der Ermittlungen die Wettbewerber bereits vom 
Markt verdrängt wurden.

Dr. Petra Linsmeier, Dr. Christian Steinle 
und Dr. Alexander FritzscheG

le
iss
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z

Alexander Fritzsche, Partner bei 
Gleiss Lutz in Frankfurt a. M.,  
berät zu allen Fragen des deutschen 
und europäischen Kartellrechts. 
Dazu zählen unter anderem die  
deutsche und europäische  
Fusionskontrolle, Kooperations-  
und Vertriebsverträge, Kartellbuß-
geldverfahren und Schadens- 
ersatzprozesse sowie allgemeine 
Kartellrechts-Compliance.
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Dr. Petra Linsmeier, Partnerin 
bei Gleiss Lutz in München, 
berät regelmäßig nationale und 
internationale Mandanten im 
deutschen und europäischen 
Kartellrecht. Sie verfügt außerdem 
über langjährige Erfahrung bei 
internen Ermittlungen sowie in 
der Compliance-Beratung.
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Christian Steinle, Partner bei 
Gleiss Lutz in Stuttgart und 
Brüssel, verfügt über umfangrei-
che Erfahrung im europäischen 
und internationalen Kartellrecht. 
Sein Schwerpunkt liegt auf Kartell-
bußgeld- und Kartellschadenser-
satzverfahren, Fusionskontrolle, 
Online- und Vertriebskartellrecht 
sowie Compliance-Programmen 
und internen Untersuchungen. 



8 | Compliance | Dezember 2019/Januar 2020 ANZEIGE

ab 19:00 Uhr Get-together der Konferenzteilnehmer im Apfelweinlokal „Zur Germania“, Textorstr. 16, Frankfurt am Main

Montag, 20. Januar 2020

ab 09:00 Uhr Registrierung

09:20 Uhr Begrüßung
RA Prof. Dr. Roger Mann (Damm & Mann)
RA Torsten Kutschke (Chefredakteur „Kommunikation & Recht“)

09:30 Uhr „Haftung ohne Ende“? - Die Haftungsfolgen der „internetspezifischen Gefahr“
von Online-Veröffentlichungen
RAin Dr. Verena Hoene (Heuking Kühn Lüer Wojtek)
RinBGH Vera von Pentz (VI. Zivilsenat, Bundesgerichtshof)

10:30 Uhr Kaffeepause

11:00 Uhr 113 Jahre „Recht am eigenen Bild“ im KUG - übernehmen jetzt die Datenschützer?
RA Thorsten Feldmann (JBB Rechtsanwälte)
Dr. Stefan Brink (Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Baden-Württemberg)

12:00 Uhr Gemeinsames Mittagessen

13:00 Uhr Privatheit in der Öffentlichkeit - Aufweichung der Sphärentheorie
durch die Rechtsprechung oder konsequente Weiterentwicklung?
RA Prof. Dr. Ralf Höcker (Höcker Rechtsanwälte)
RA Dr. Gerald Mai (Bauer Media Group)

14:00 Uhr Anprangerung oder zulässige Personalisierung von Problemen?
- Die unscharfen Grenzen des „Anonymitätsschutzes“ in der Instanzenrechtsprechung
RiaLG Dr. Reto Mantz (LG Frankfurt)
RA Prof. Dr. Jan Hegemann (Raue LLP)

15:00 Uhr Kaffeepause

15:30 Uhr Podiumsdiskussion: „Wann wird die Wirtschaftsrecherche zur strafbaren Marktmanipulation?“
- Der Fall „Wirecard“ und seine Auswirkungen
RA Klaus Nieding (Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht,
Vizepräsident der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz)
RA Thomas Gottlöber (Handelsblatt Media Group)
Dr. Ingo Malcher (DIE ZEIT)
RA Dr. Gero von Pelchrzim (von PELCHRZIM Rechtsanwälte)
Moderation: RA Prof. Dr. Roger Mann (Damm & Mann)

16:30 Uhr Ende der Veranstaltung

urt am Main, Montag, 20. Januar 2020

Presserechtsforum
anstaltung von und

Sonntag, 19. Januar 2020

ab 19:00 Uhr Get together der Konferenzt

Frankfu

9.
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Prof. Dr. Roger Mann Torsten Kutschke Dr. Verena Hoene Vera von Pentz Dr. Stefan Brink Thorsten Feldmann Prof. Dr. Ralf Höcker

Dr. Gerald Mai Prof. Dr. Jan Hegemann Dr. Reto Mantz Klaus Nieding Thomas Gottlöber Dr. Ingo Malcher Dr. Gero von Pelchrzim

https://veranstaltungen.ruw.de/veranstaltungen/medien-und-it-recht/9-presserechtsforum
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Name/Vorname

Kanzlei/Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon E-Mail

❏ Teilnahme Vorabend

❏ öffentl. Dienst/Richter etc. K&R Kundennummer

Datum/Unterschrift

Das Presserechtsforum

Das Presserechtsforum hat eine neue Veranstaltungsform in diesem
Rechtsgebiet etabliert: Keine Frontalvorträge vor passivem Publikum,
sondern ein fachlicher Austausch. Die Diskussion zum jeweiligen
Fachthema wird durch zwei Impulsvorträge von maximal fünf Minuten
initiiert und dann von den Referenten moderiert. So soll durch eine
möglichst hohe Dichte der Diskussionen, ohne lange Beiträge, ein
intensiver Austausch unter den Teilnehmern gewährleistet werden.

StimmenderTeilnehmerderbisherigenPresserechtsforen:

• „Ungezwungener Gedankenaustausch, keine Monologe – genau
diese „workshop“-Situation/Atmosphäre wurde auch tatsächlich
erreicht.“

• „Ich habe den sehr konstruktiven Austausch mit den geschätzten
Kollegen als sehr fruchtbar empfunden und kann zu dem Format
nur gratulieren.“

• „Ich fand die Veranstaltung sehr gelungen, weil das Konzept es
möglich machte, auf unkonventionelle Art und spontan in ein
Gespräch über Themen zu kommen, die aktuell in der Diskussion
sind.“

Das soll auch durch das Format der Veranstaltung zum
Ausdruck kommen:

Limitierte Teilnehmerzahl. Eine Sitzordnung, die kein klassisches
Podium vorsieht, sondern einen offenen Kreis. Ein Forum, durch
das sich die Moderatoren mit einem Mikrofon bewegen.

Den Abschluss der Veranstaltung bildet dieses Jahr eine
Podiumsdiskussion zu möglichen Strafbarkeitsrisiken durch
Wirtschaftsberichterstattung. Nicht zuletzt die von der Bafin gegen
Journalisten der Financial Times in Sachen „Wirecard“ erstattete
Strafanzeige sorgt hier für Unruhe. Darüber diskutiert Prof. Dr.
Roger Mann mit dem Vizepräsidenten der Deutschen
Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, RA Klaus Nieding, dem
Leiter Legal des „Handelsblatt“-Verlages, RA Thomas Gottlöber,
LL.M., dem ZEIT-Redakteur, Dr. Ingo Malcher sowie dem Strafrechtler
Dr. Gero von Pelchrzim, von PELCHRZIM Rechtsanwälte.

Get-together am Vorabend, die Kaffeepausen und ein gemein-
sames Mittagessen bilden den Rahmen für informelle Gespräche
und den weiteren Austausch zwischen den Teilnehmern.

Kontakt
Deutscher Fachverlag GmbH · Torsten Kutschke · Gesamtverlagsleiter Fachmedien Recht und Wirtschaft, Chefredakteur „Kommunikation & Recht“

Mainzer Landstraße 251 · 60326 Frankfurt · Tel: 069 7595 1151 · Fax: 069 7595 1150 · Torsten.Kutschke@dfv.de

zurück per Fax: 069 7595-1150
oder www.presserechtsforum.de

Veranstaltungsort:

Deutscher Fachverlag GmbH
Mainzer Landstraße 251, 60326 Frankfurt am Main

Teilnahmegebühr:

99,00 Euro (inkl. Mehrwertsteuer) Richter, Staatsanwälte
549,00 Euro (zzgl. Mehrwertsteuer) Abonnenten K&R
649,00 Euro (zzgl. Mehrwertsteuer) Normalpreis

Die Teilnahmegebühr bitten wir nach Erhalt der Rechnung zu
überweisen.

Rabatte:

So sparen Sie intelligent:

Frühbucherrabatt
5 % bis Buchung zum 4. November 2019

Mehrbucherrabatt
5 % bei Anmeldung von 3 oder mehr Teilnehmern einer
Kanzlei/einer Institution/einer Behörde/einer Kammer ab
dem 3. Teilnehmer (unabhängig vom Frühbucherrabatt).

Anmeldeschluss:

Eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen,
Anmeldeschluss ist der 17. Januar 2020

Stornierung:

Die Anmeldung ist übertragbar. Bei Stornierung bis zum
6. Januar 2020 (Eingangsdatum) wird eine Bearbeitungsgebühr
von 75,00 Euro zzgl. MwSt. erhoben. Danach ist die volle
Teilnahmegebühr zu entrichten.

Hotelempfehlung:

Begrenzte Zimmerkontingente sind in folgenden Hotels unter dem
Stichwort „Presserechtsforum“ für Sie reserviert:

Motel One Frankfurt-Messe, Europa-Allee 25, 60327 Frankfurt,
Tel.: 069 66124530, EZ ab € 90,50 inkl. Frühstück
(Option bis 23. Dezember 2019)

Tryp by Wyndham Frankfurt, Mainzer Landstr. 261-263, 60326 Frankfurt
Tel.: 069 9732270, EZ ab € 69,00 inkl. Frühstück
(Option bis 20. Dezember 2019)

Mövenpick Hotel Frankfurt City, Den Haager Str. 5, 60327 Frankfurt,
Tel.: 069 7880750, EZ ab € 105,00 inkl. Frühstück
(Option bis 8. Dezember 2019)

Sie haben noch kein Abo?

❑ Ich möchte die K&R im Abonnement beziehen.

Jährlicher Bezugspreis (mit 12 Heften) € 475,00 (D)

bzw. € 99,00 (D) für Studenten und Referendare

inklusive Versandkosten und MwSt.

Das Jahresabonnement verlängert sich jeweils um

1 Jahr, wenn es nicht 3 Monate zum Ende des

Bezugzeitraumes gekündigt wird.

https://veranstaltungen.ruw.de/veranstaltungen/medien-und-it-recht/9-presserechtsforum
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Interdisziplinärer Blick auf Compliance-Kultur 
Warum kulturelle Aspekte einen entscheidenden Einfluss haben auf die Erreichung der Organisationsziele –  
sei es zur Vermeidung von Haftungs- und Reputationszielen als auch für die Gestaltung der Zukunft, den  
geschäftlichen Erfolg und die Wirksamkeit der Organisation in der Gesellschaft – beschreibt Jörg Bielefeld.

„Culture eats strategy for breakfast”, sagte  
Peter F. Drucker und drückte damit kurz und 
knapp aus, dass jede noch so gut erdachte und 
erfolgsversprechende Organisationsstrategie 
durch den Schlüsselfaktor Mensch – in diesem Fall 
durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einer  
Organisation – unterstützt oder auch verhindert 
werden kann. Dabei spiegelt die Kultur einer  
Organisation laut GABLER Wirtschaftslexikon die 
„Grundgesamtheit gemeinsamer Werte, Normen 
und Einstellungen, welche die Entscheidungen, 
die Handlungen und das Verhalten der Organi-
sationsmitglieder“ ausmachen, wider. Damit ist 
die Organisationskultur der handlungsprägende 
Rahmen, der von Dritten sowohl intern (von Mitar-
beitern und Führungskräften) als auch extern von 
der gesamten Öffentlichkeit (Kunden, Lieferanten, 
sozialen Medien, Politik usw.) beobachtet werden 
kann. 

„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, 
was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht 

tun“, sagte Molière, dessen eigentlicher Name 
Jean-Baptiste Poquelin war. Mit dem nun vorlie-
genden Ansatz zur Vermeidung von (Organ-)
Haftung und Compliance-Risiken durch eine 
wirksame Risiko- und Compliance-Kultur wird 
innovativ, interdisziplinär und praxisorientiert 
vorgegangen, um den Reife- und Wirkungsgrad 
einer Unternehmens-/Organisations-, Risiko- und 
Compliance-Kultur einheitlich zu bewerten und 
„erlebbar“ machen zu können. Der Ansatz bleibt 
nicht „interventionistisch“ mit Ergebnissen und 
einer Analyse stehen und überlässt den Verant-
wortlichen den weiteren Weg. 

Mit dem Blick auf den Reifegrad der Gesamt-
kultur und der prüfungssicheren Betrachtung 
der Risiko- und Compliance-Kultur entsteht die 
Grundlage für eine maßgeschneiderte Zielfindung 
mit geeigneten Maßnahmen für eine „resiliente“ 
Organisation. Risiken und Chancen werden in 
vollem Umfang sichtbar und gestaltbar. Entwick-
lungen werden nachvollziehbar und Veränderun-
gen messbar. 

Wer sich für diesen Ansatz entscheidet, ent-
scheidet sich auch für einen hochgradig kol-
laborativen, interdisziplinären Ansatz, der auf 
unterschiedliche Kompetenzen setzt, um sich 
möglichst agil und wirksam den stehenden  
Herausforderungen stellen zu können. Dabei 
bleibt die Organisation voll entscheidungsfähig, 
kommuniziert adäquat und es wird genau an den 
Handlungsfeldern gearbeitet, die maximal auf 

die Verbesserung der drei Kulturbereiche Orga-
nisations-Kultur, Risiko-Kultur und Compliance- 
Kultur einzahlen.
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Jörg Bielefeld ist Rechtsan-
walt und Partner bei BEITEN 
BURKHARDT in Frankfurt und 
München. Er leitet den Bereich 
Wirtschaftsstrafrecht und 
Compliance. 
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geräte-Register

Prof. Dr. Gregor Kirchhof, LL.M.
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26.10., Frankfurt l RdF-Workshop – Rechtliche 
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Milan Novotný neuer Chief Risk Officer 
bei Generali
Im Zuge der Neuaufstellung des Vorstands-
teams der Generali Deutschland AG wird 
Milan Novotný neuer Chief Risk Officer und 
übernimmt diese Funktion von Dr. Nora Gürt-
ler, die zum 1. Oktober 2017 zum neuen 
Group Head Internal Audit der internatio-
nalen Generali Group ernannt wird. Novot-
ný kommt aus der internationalen Generali 
Group und ist seit Oktober 2013 Chief Risk 
Officer der Generali CEE Holding in Prag.

Ulrich Göres leitet Financial Crime 
Compliance bei HSBC 
HSBC Deutschland hat Dr. Ulrich Göres (43) 
zum 1. August als Leiter ihrer Compliance-Ein-
heit zur Bekämpfung von Finanzkriminalität 
(Financial Crime Compliance) verpflichtet. 
Göres berichtet direkt an die Sprecherin des 
Vorstands Carola von Schmettow.

Edward Maguire verlässt Deutsche 
Bank
Die Deutsche Bank sucht Medienberichten 
zufolge nach einem Nachfolger für Edward 
Maguire. Maguire war bereits seit 2012 für 
die Deutsche Bank in Großbritannien tätig 
und übernahm 2016 die weltweite Zustän-
digkeit für die Abteilung KYC („know your 
customer“). 
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Outsourcing von Steuerabteilungen –  
Patentlösung zur Haftungsminimierung? 
Das Outsourcing von Prozessen erfasst auch Steu-
erabteilungen. Jüngstes Beispiel ist die Allianz SE. 
Neben der Kostensenkung wird damit auch auf 
die Reduzierung von Haftungsrisiken abgezielt.  
Dr. Sebastian Beckschäfer hält Outsourcing dabei 
zwar für prinzipiell geeignet, die Haftungsmini-
mierung sei aber keine Selbstverständlichkeit.

Praxis

Falls Sie diesen Newsletter weitergeleitet bekommen haben und ihn regelmäßig beziehen möchten, klicken Sie hier

w
w

w
.a

lli
an

z.
co

m

 Save the date! 

www.eurofi nanceweek.com/compliance2017

14. November 2017
Congress Center Messe Frankfurt

Compliance Forum 
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Liebe Leserin, lieber Leser,

wir möchten Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen im Jahr 2019 danken und freuen uns, 
wenn Sie uns auch 2020 die Treue halten. 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien sowie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern frohe und 
gesegnete Weihnachten, Zeit zum Innehalten und zur Muße, fröhliche Stunden im Kreis Ihrer 
Familien sowie einen guten Start in ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2020.

Herzliche Grüße

Dr. Roland Abele, Rabea Ackerschewski, Sonja Baur, Petra Becker, Maria Belz, Laura Bernard, Philipp Blumenstein, Gabriele Bourgon, Tanja Brücker, 

Tim Budell, Anna-Maria Custodis, Dagmar Dinkel, Sonja Dyrbus, Konrad Eckes, Yassin El-Jaouhari, Udo Eversloh, Marion Gertzen, Nadine Grüttner, 

Louisa Hildebrand, Christina Kahlen-Pappas, Dr. Anja Keller, Dr. Martina Koster, Torsten Kutschke, Regina Kühne, Vittorio Loparco, Rebecca Marlow, 
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Datenschutz im Fokus

Cloud Computing unter der DSGVO – erleichtert oder erschwert? 
Auch die DSGVO regelt– ähnlich wie das bisherige BDSG – die Auftragsverarbeitung. Wie ist bei  
Einsatz von Cloud Computing-Services datenschutzmäßig vorzugehen? Seite 54

Reform des Sozialdatenschutzes
Der Sozialdatenschutz ist ein spezieller Bereich des Datenschutzrechts, der aufgrund der DSGVO  
angepasst werden musste. Der Beitrag gibt einen Überblick über die SGB-Neuregelungen. Seite 57

Eindeutige Identifizierung von Anwälten: Das nur bedingt einsatzfähige  
Anwaltspostfach 
Ende 2017 sollte mit dem „besonderen elektronischen Anwaltspostfach“ (beA) ein neuer Service für  
Anwaltskanzleien in Deutschland starten. Ein fehlerhaftes Zertifikat sorgt für Verzögerung.  Seite 60

Weniger als 100 Tage bis zur Anwendung der DSGVO – GDD veröffentlicht weitere 
Praxishilfen
Diesmal werden Auftragsverarbeitung, Einwilligung und Folgenabschätzung gemäß DSGVO näher  
beleuchtet.  Seite 62

Fragen aus der Praxis

Website-Kontaktformular ohne Verschlüsselung führt nicht zwingend zum Bußgeld
Nicht jedes Kontaktformular auf einer Website muss für den Datentransport zum Webserver eine  
TLS-Verschlüsselung (https) vorsehen. Seite 63

Aktuelles aus den Aufsichtsbehörden

Kontonummer nicht per E-Mail I Erweiterte Videoüberwachungsbefugnisse
Eine Kontonummer darf nicht unverschlüselt per E-Mail übertragen werden. Aufzeichnungen einer 
Videoüberwachung für gewisse Zeit können auch ohne konkreten Verdacht zulässig sein. Seite 64

Rechtsprechung

Datenschutzrechtsprechung aktuell auf einen Blick Seite 65

Sonderkündigungsschutz für „stellvertretende“ Datenschutzbeauftragte Seite 66

Überwachung eines Arbeitnehmers durch Detektiv Seite 67

Stichwort des Monats

Verschlüsselung  Seite 69
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